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Zustimmung der Stadt Ratzeburg zur Aufnahme eines 
neuen Angebotes der Ev. Familienbildungsstätte für unter 
3-jährige in den Bedarfsplan des Kreises 
 
Zielsetzung: Vorhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebot es 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
1. Der ASJS stimmt der Aufnahme des neuen Angebotes  „Schnuppergarten“ 
der Ev. Familienbildungsstätte für unter 3-jährige Kinder in den Bedarfsplan 
des Kreises Herzogtum Lauenburg zu. 
 
2. Kosten werden nicht übernommen  
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 03.01.2012 
Bürgermeister Rainer Voß am 03.01.2012 
 

 
Sachverhalt:  
Die Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg möchte aufgrund der großen Nachfrage ihr 
Betreuungsangebot für unter 3-jährige Kinder erweitern und eine weitere Gruppe, 
den Schnuppergarten, mit einer 2 x wöchentlichen Betreuungszeit anbieten. 
Die Finanzierung dieses Angebotes erfolgt durch Eigenmittel der 
Familienbildungsstätte, durch Elternbeiträge und aus Bundes- und Landesmitteln für 
die U3-Förderung. Im Übrigen wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen. 
 
Um die speziellen Mittel der U3-Förderung erhalten zu können, muss das Angebot in 
den Bedarfsplan des Kreises aufgenommen werden. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch die Zustimmung der Stadt Ratzeburg. 
Spielkreise tragen durch ihre Angebote in nicht unerheblichem Umfang zur Deckung 
der nachgefragten Bedarfe bei. Ohne ihre Angebote müssten die dort betreuten 
Kinder zusätzlich in den Kindertagesstätten untergebracht werden. 
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In Hinsicht auf den ab dem Jahre 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für unter 3-jährige, ist die Erweiterung dieses Angebotes in der Ev. 
Familienbildungsstätte Ratzeburg sehr zu begrüßen, zumal der Stadt hierdurch keine 
Kosten entstehen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Keine  
 
 
Anlagenverzeichnis:  
Anlage 1  Antrag der Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg vom 27.10.2011 
Anlage 2  Ergänzungsantrag der Ev. Familienbildungsstätte Ratzeburg vom 
10.11.2011 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
Herr Rickert 
 
 


